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 nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses über 
seine Tagung 200151, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderausschus-
ses für die Charta der Vereinten Nationen und die Stärkung der 
Rolle der Vereinten Nationen51; 

 2. beschließt, dass der Sonderausschuss seine nächste 
Tagung vom 18. bis 28. März 2002 abhalten wird; 

 3. ersucht den Sonderausschuss, auf seiner Tagung 2002 
im Einklang mit Ziffer 5 der Resolution 50/52 der Generalver-
sammlung vom 11. Dezember 1995 

 a) die Behandlung aller Vorschläge betreffend die Frage 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit unter allen Aspekten fortzusetzen, um die Rolle der Verein-
ten Nationen zu stärken, und in diesem Zusammenhang andere 
Vorschläge betreffend die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu behandeln, die dem Sonderaus-
schuss bereits vorgelegt wurden beziehungsweise auf seiner 
Tagung 2002 noch vorgelegt werden könnten; 

 b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen betreffend die Gewährung von 
Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen 
nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, auch weiterhin mit 
Vorrang zu behandeln, indem er eine Sachdebatte über alle 
diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs52 und die zu 
diesem Thema unterbreiteten Vorschläge beginnt, unter Be-
rücksichtigung der auf der sechsundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung im Sechsten Ausschuss geführten Aus-
sprache über diese Frage und des in Anlage II der Versamm-
lungsresolution 51/242 enthaltenen Textes zur Frage der von 
den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen sowie der 
Durchführung der Versammlungsresolutionen 50/51 vom 
11. Dezember 1995, 51/208 vom 17. Dezember 1996, 52/162 
vom 15. Dezember 1997, 53/107 vom 8. Dezember 1998, 
54/107 vom 9. Dezember 1999 und 55/157 vom 12. Dezember 
2000; 

 c) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und in diesem 
Zusammenhang die diesbezüglichen Vorschläge weiter zu be-
handeln, namentlich den Vorschlag zur Einrichtung eines 
Streitbeilegungsdienstes, der im Frühstadium einer Streitigkeit 
seine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie die Vorschläge zur 
Stärkung der Rolle des Internationalen Gerichtshofs, mit dem 
Ziel, seine Behandlung dieser Vorschläge wenn möglich abzu-
schließen; 

 d) seine Behandlung der Vorschläge betreffend den 
Treuhandrat unter Berücksichtigung des gemäß Resolution 
50/55 der Generalversammlung vom 11. Dezember 1995 vor-
 
51 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/56/33). 
52 A/48/573-S/26705, A/49/356, A/50/60-S/1995/1, A/50/361, A/50/423, 
A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383 und Add.1, A/55/295 und Add.1 
und A/56/303. 

gelegten Berichts des Generalsekretärs53, des Berichts des Ge-
neralsekretärs mit dem Titel "Erneuerung der Vereinten Natio-
nen: Ein Reformprogramm"54 und der von den Staaten auf den 
früheren Tagungen der Generalversammlung zu dieser Frage 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen fortzusetzen; 

 e) mit Vorrang weiter Mittel und Wege zur Verbesserung 
seiner Arbeitsmethoden und zur Steigerung seiner Effizienz zu 
behandeln, mit dem Ziel, allgemein annehmbare Maßnahmen 
zur künftigen Umsetzung aufzuzeigen; 

 4. nimmt Kenntnis von Ziffer 47 des Berichts des Gene-
ralsekretärs50, würdigt die fortgesetzten Bemühungen des Ge-
neralsekretärs um die Aufarbeitung des Rückstands bei der 
Veröffentlichung des Repertory of Practice of United Nations 
Organs (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Na-
tionen) und billigt die Bemühungen des Generalsekretärs um 
die Beseitigung des Rückstands bei der Veröffentlichung des 
Repertoire of the Practice of the Security Council (Repertori-
um der Praxis des Sicherheitsrats); 

 5. bittet den Sonderausschuss, auf seiner Tagung 2002 
weiter neue Fragen zu benennen, die er im Rahmen seiner künf-
tigen Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel, einen Beitrag 
zur Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu lei-
sten; 

 6. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft des Sonderaus-
schusses, im Zusammenhang mit der Behandlung der Frage der 
Hilfe für die Arbeitsgruppen für die Neubelebung der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen und der Koordinierung zwischen dem 
Sonderausschuss und anderen Arbeitsgruppen, die sich mit der 
Reform der Organisation befassen, im Rahmen seines Mandats 
die Hilfe zu gewähren, die auf Ersuchen anderer Nebenorgane 
der Generalversammlung im Hinblick auf Fragen, mit denen 
diese befasst sind, möglicherweise beantragt wird; 

 7. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über 
seine Tätigkeit vorzulegen; 

 8. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio-
nen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/87 

Verabschiedet auf der 85. Plenarsitzung am 12. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/592, Ziffer 13)55. 

 
53 A/50/1011. 
54 A/51/950 und Add.1-7. 
55 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Indien, Kolumbien, 
Russische Föderation, Sierra Leone, Slowakei, Trinidad und Tobago, 
Türkei, Uganda und Ukraine. 
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56/87. Durchführung der Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen bezüglich der Hilfe für Dritt-
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen 
betroffen sind 

 Die Generalversammlung, 

 besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme, vor 
die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von Vor-
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der Si-
cherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie berück-
sichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen nach 
Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, 
einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat be-
schlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu lei-
sten, 

 unter Hinweis darauf, dass Drittstaaten, die sich vor beson-
dere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen, nach 
Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheitsrat 
zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren, 

 in der Erwägung, dass weitere geeignete Konsultationsver-
fahren geprüft werden sollten, die eine wirksamere Auseinan-
dersetzung mit den in Artikel 50 der Charta genannten Pro-
blemen ermöglichen, 

 unter Hinweis auf 

 a) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel 
"Agenda für den Frieden"56, insbesondere dessen Ziffer 41, 

 b) ihre Resolution 47/120 A vom 18. Dezember 1992 mit 
dem Titel "Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie 
und damit zusammenhängende Angelegenheiten", ihre Resolu-
tion 47/120 B vom 20. September 1993 mit dem Titel "Agenda 
für den Frieden", insbesondere deren Abschnitt IV mit dem Ti-
tel "Besondere wirtschaftliche Probleme auf Grund der Durch-
führung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen" und ihre 
Resolution 51/242 vom 15. September 1997 mit dem Titel "Er-
gänzung zur 'Agenda für den Frieden'", insbesondere deren An-
lage II mit dem Titel "Die Frage der von den Vereinten Natio-
nen verhängten Sanktionen", 

 c) das Positionspapier des Generalsekretärs mit dem Ti-
tel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'"57, 

 d) die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
22. Februar 199558, 

 e) den Bericht des Generalsekretärs59 auf Grund der Er-
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats60 zur Frage der be-

 
56 A/47/277-S/24111. 
57 A/50/60-S/1995/1. 
58 S/PRST/1995/9; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1995. 
59 A/48/573-S/26705. 
60 S/25036; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992. 

sonderen wirtschaftlichen Probleme von Staaten auf Grund von 
nach Kapitel VII der Charta verhängten Sanktionen, 

 f) die jährlichen Übersichtsberichte des Verwaltungsaus-
schusses für Koordinierung für den Zeitraum von 1992 bis 
200061, insbesondere deren Abschnitte über die Hilfe für Län-
der, die sich auf Artikel 50 der Charta berufen, 

 g) die Berichte des Generalsekretärs über Wirtschaftshil-
fe für Staaten, die von der Durchführung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen Sanktionen gegen die 
Bundesrepublik Jugoslawien verhängt wurden62, sowie die Re-
solutionen der Generalversammlung 48/210 vom 21. Dezember 
1993, 49/21 A vom 2. Dezember 1994, 50/58 E vom 12. De-
zember 1995, 51/30 A vom 5. Dezember 1996, 52/169 H vom 
16. Dezember 1997, 54/96 G vom 15. Dezember 1999 und 
55/170 vom 14. Dezember 2000, 

 h) die Berichte des Sonderausschusses für die Charta und 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen über seine Ta-
gungen der Jahre 1994 bis 200163, 

 i) die Berichte des Generalsekretärs über die Anwen-
dung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für 
Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen gemäß 
Kapitel VII der Charta betroffen sind64, 

 j) den Bericht des Generalsekretärs an die Millenniums-
Versammlung der Vereinten Nationen65, insbesondere dessen 
Abschnitt IV.E mit dem Titel "Sanktionen zielgerichtet einset-
zen", 

 k) die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen66, 
insbesondere deren Ziffer 9, 

 l) den Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel 
"Kompass für die Umsetzung der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen"67, insbesondere dessen Ziffern 56 bis 61, 

 Kenntnis nehmend von dem jüngsten, im Einklang mit Re-
solution 55/157 der Generalversammlung vom 12. Dezember 
2000 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs68, 

 
61 E/1993/81, E/1994/19, E/1995/21, E/1996/18 und Add.1, E/1997/54 und 
Corr.1, E/1998/21, E/1999/48, E/2000/53 und E/2001/55. 
62 A/49/356, A/50/423, A/51/356, A/52/535, A/54/534, A/55/620 und 
Corr.1 und A/56/361. 
63 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 33 (A/49/33); ebd., Fünfzigste Tagung, Beilage 33 
(A/50/33); ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/51/33); ebd., 
Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 33 und Korrigendum (A/52/33 und 
Corr.1); ebd., Dreiundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/53/33); ebd., Vier-
undfünfzigste Tagung, Beilage 33 und Korrigendum (A/54/33 und Corr.1); 
ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/55/33) und ebd., Sechsund-
fünfzigste Tagung, Beilage 33 (A/56/33). 
64 A/50/361, A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383, A/55/295 und 
Add.1 und A/56/303. 
65 A/54/2000. 
66 Siehe Resolution 55/2. 
67 A/56/326. 
68 A/56/303. 
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 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste über die eingehende Evaluierung der 
Programme der Vereinten Nationen betreffend die globalen 
Entwicklungstendenzen, -fragen und -politiken sowie die glo-
balen Konzepte für soziale und mikroökonomische Fragen und 
Politiken sowie die entsprechenden Unterprogramme in den 
Regionalkommissionen69, insbesondere der Empfehlung 3 in 
der vom Programm- und Koordinierungsausschuss auf seiner 
vierzigsten Tagung verabschiedeten Fassung70, 

 unter Hinweis darauf, dass die Frage der Hilfe für Drittstaa-
ten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, vor 
kurzem in mehreren Foren, darunter in der Generalversamm-
lung, im Sicherheitsrat, im Wirtschafts- und Sozialrat und ihren 
Nebenorganen, behandelt wurde, 

 sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Erklärung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 16. Dezember 199471 ergriffen hat, der zu-
folge im Rahmen der Bemühungen des Rates zur Verbesserung 
des Informationsflusses und des Gedankenaustauschs zwischen 
den Ratsmitgliedern und den anderen Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen häufiger öffentliche Sitzungen abgehalten wer-
den sollen, insbesondere in der Anfangsphase der Behandlung 
eines Themas, 

 ferner unter Hinweis auf die Maßnahmen, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit der Mitteilung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 29. Januar 199972 ergriffen hat und die dar-
auf abzielen, die Arbeit der Sanktionsausschüsse zu verbessern, 
so auch indem die Wirksamkeit und Transparenz dieser Aus-
schüsse erhöht wird, 

 betonend, dass bei der Ausarbeitung von Sanktionsregelun-
gen die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf Drittstaa-
ten gebührend berücksichtigt werden sollen, 

 in diesem Zusammenhang nachdrücklich hinweisend auf 
die Befugnisse des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Charta 
sowie die Hauptverantwortung des Rates nach Artikel 24 der 
Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit, um ein schnelles und wirksames Handeln der 
Vereinten Nationen zu gewährleisten, 

 unter Hinweis darauf, dass ein Mitglied der Vereinten Na-
tionen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, nach Arti-
kel 31 der Charta ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder vor 
den Rat gebrachten Frage teilnehmen kann, wenn dieser der 
Auffassung ist, dass die Interessen dieses Mitglieds besonders 
betroffen sind, 

 
69 E/AC.51/2000/2. 
70 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 16 und Korrigendum (A/55/16 und Corr.1), Kap. II.C.1, 
Ziffer 243. 
71 Siehe S/PRST/1994/81; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicher-
heitsrats, 1994. 
72 S/1999/92; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1999. 

 in Anerkennung dessen, dass die Verhängung von Sanktio-
nen nach Kapitel VII der Charta in Drittstaaten besondere wirt-
schaftliche Probleme verursacht hat und dass es gilt, verstärkte 
Anstrengungen zur wirksamen Bewältigung dieser Probleme zu 
unternehmen, 

 unter Berücksichtigung der Auffassungen von Drittstaaten, 
die von der Verhängung von Sanktionen betroffen sein könnten, 

 in der Erkenntnis, dass Hilfe für Drittstaaten, die von der 
Anwendung von Sanktionen betroffen sind, weiter zu einem 
wirksamen und umfassenden Vorgehen der internationalen Ge-
meinschaft bei vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen bei-
tragen würde, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die internationale Gemein-
schaft als solche und insbesondere die internationalen Institu-
tionen, die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe gewähren, auch 
weiterhin die besonderen wirtschaftlichen Probleme berück-
sichtigen und wirksamer angehen sollten, vor die sich Drittstaa-
ten auf Grund der Durchführung von Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der 
Charta gestellt sehen, unter Berücksichtigung ihrer Größenord-
nung und der nachteiligen Auswirkungen, die diese Probleme 
auf die Volkswirtschaft dieser Staaten haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/51 vom 11. De-
zember 1995, 51/208 vom 17. Dezember 1996, 52/162 vom 
15. Dezember 1997, 53/107 vom 8. Dezember 1998, 54/107 
vom 9. Dezember 1999 und 55/157 vom 12. Dezember 2000, 

 1. bittet den Sicherheitsrat erneut, die Einführung weite-
rer Mechanismen beziehungsweise gegebenenfalls Verfahren 
für möglichst frühzeitig erfolgende Konsultationen nach Arti-
kel 50 der Charta der Vereinten Nationen mit Drittstaaten, die 
sich infolge der Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen des Sicherheitsrats nach Kapitel VII der Charta 
vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen oder ge-
stellt sehen könnten, im Hinblick auf die Lösung dieser Pro-
bleme zu erwägen, einschließlich geeigneter Mittel und Wege 
zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner Methoden und Verfahren, 
die bei der Prüfung von Hilfeersuchen der betroffenen Länder 
Anwendung finden; 

 2. begrüßt die vom Sicherheitsrat seit der Verabschie-
dung der Resolution 50/51 der Generalversammlung ergriffe-
nen Maßnahmen, zuletzt den in der Mitteilung des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 17. April 200073 enthaltenen Beschluss 
der Mitglieder des Sicherheitsrats, eine informelle Arbeits-
gruppe des Rates einzurichten, die allgemeine Empfehlungen 
dafür ausarbeiten soll, wie die Wirksamkeit der Sanktionen der 
Vereinten Nationen zu verbessern ist, sieht mit Interesse der 
Verabschiedung der vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe entgegen, namentlich denjenigen, die 
die Frage der unbeabsichtigten Auswirkungen von Sanktionen 
sowie der Hilfe für Staaten bei der Durchführung von Sanktio-
 
73 S/2000/319; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
2000. 
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nen betreffen, und empfiehlt dem Rat eindringlich, sich auch 
künftig darum zu bemühen, die Wirksamkeit und Transparenz 
der Sanktionsausschüsse weiter zu verbessern, ihre Arbeitsab-
läufe zu straffen und den Vertretern der Staaten, die sich in-
folge der Durchführung von Sanktionen vor besondere wirt-
schaftliche Probleme gestellt sehen, den Zugang zu diesen Aus-
schüssen zu erleichtern; 

 3. bittet den Sicherheitsrat, seine Sanktionsausschüsse 
und das Sekretariat, weiterhin nach Bedarf dafür zu sorgen, 

 a) dass sowohl die Berichte zur Vorabbewertung als auch 
die Berichte zur laufenden Bewertung die wahrscheinlichen 
und tatsächlichen unbeabsichtigten Auswirkungen von Sank-
tionen auf Drittstaaten in ihrer Analyse enthalten und Möglich-
keiten empfehlen, wie die nachteiligen Auswirkungen von 
Sanktionen abgemildert werden können; 

 b) dass die von Sanktionen betroffenen Drittstaaten Ge-
legenheit erhalten, die Sanktionsausschüsse über die unbeab-
sichtigten Auswirkungen von Sanktionen auf diese Staaten so-
wie über die von ihnen benötigte Hilfe zur Milderung der 
nachteiligen Auswirkungen von Sanktionen zu unterrichten; 

 c) dass das Sekretariat Drittstaaten auf Antrag auch wei-
terhin Rat und Informationen gibt, um sie bei der Suche nach 
Mitteln zur Milderung der unbeabsichtigten Folgen von Sank-
tionen zu unterstützen, zum Beispiel durch die Berufung auf 
Artikel 50 der Charta für Konsultationen mit dem Sicherheits-
rat; 

 d) dass der Sicherheitsrat im Falle gravierender Auswir-
kungen von Wirtschaftssanktionen auf Drittstaaten den Gene-
ralsekretär ersuchen kann, die Ernennung eines Sonderbeauf-
tragten oder bei Bedarf die Entsendung von Ermittlungsmissio-
nen zu erwägen, die vor Ort die erforderlichen Bewertungen 
vornehmen und gegebenenfalls mögliche Mittel der Hilfelei-
stung benennen; 

 e) dass der Sicherheitsrat im Zusammenhang mit den in 
Buchstabe d) genannten Situationen die Einsetzung von Ar-
beitsgruppen zur Behandlung solcher Situationen erwägen 
kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der 
Resolutionen der Generalversammlung 50/51, 51/208, 52/162, 
53/107, 54/107 und 55/157 fortzusetzen und sicherzustellen, 
dass die zuständigen Stellen innerhalb des Sekretariats ausrei-
chende Kapazitäten und die entsprechenden Modalitäten, tech-
nischen Verfahren und Richtlinien entwickeln, um auch künftig 
regelmäßig Informationen über internationale Hilfe zusammen-
stellen und koordinieren zu können, die von der Durchführung 
von Sanktionen betroffene Drittstaaten in Anspruch nehmen 
können, weiter an der Entwicklung einer möglichen Methode 
zur Bewertung der schädlichen Auswirkungen zu arbeiten, die 
sich für Drittstaaten tatsächlich ergeben haben, und innovative 
und praktische Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Drittstaa-
ten zu erkunden; 

 5. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs mit der Zu-
sammenfassung der Beratungen und wichtigsten Feststellungen 
der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigengruppe für die Ent-
wicklung einer Methode zur Bewertung der Auswirkungen der 
Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen auf 
Drittstaaten und für die Prüfung innovativer und praktischer in-
ternationaler Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Drittstaaten74 
und bittet die Staaten und zuständigen internationalen Organi-
sationen innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen erneut, soweit noch nicht geschehen, ihre Auffassun-
gen zu dem Bericht der Tagung der Ad-hoc-Sachverständigen-
gruppe zur Verfügung zu stellen; 

 6. ersucht den Generalsekretär um die zügige Ausarbei-
tung eines Berichts an die Generalversammlung, der seine Auf-
fassungen zu den Beratungen und wichtigsten Feststellungen, 
namentlich auch zu den Empfehlungen, der Ad-hoc-Sachver-
ständigengruppe betreffend die Durchführung der Bestimmun-
gen der Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der 
Anwendung von Sanktionen betroffen sind, enthält, unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen der Staaten, der Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, der internationalen 
Finanzinstitutionen und anderer internationaler Organisationen 
sowie der vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Ergebnisse der 
informellen Arbeitsgruppe des Sicherheitsrats über allgemeine 
Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen; 

 7. bekräftigt die bedeutsame Rolle, die der Generalver-
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem Programm- 
und Koordinierungsausschuss dabei zukommt, die wirtschaft-
lichen Hilfsbemühungen der internationalen Gemeinschaft und 
des Systems der Vereinten Nationen für Staaten, die sich infol-
ge der Durchführung von vom Sicherheitsrat verhängten Vor-
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen vor besondere wirtschaftli-
che Probleme gestellt sehen, nach Bedarf zu mobilisieren und 
zu überwachen und gegebenenfalls auch Lösungen für die be-
sonderen wirtschaftlichen Probleme dieser Staaten aufzuzeigen; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Wirtschafts- 
und Sozialrats in seiner Resolution 2000/32 vom 28. Juli 2000, 
die Frage der Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwendung 
von Sanktionen betroffen sind, weiter zu prüfen, bittet den Rat, 
auf seiner Organisationstagung 2002 zu diesem Zweck geeigne-
te Vorkehrungen innerhalb seines Arbeitsprogramms für 2002 
zu treffen, und beschließt, dem Rat auf seiner Arbeitsta-
gung 2002 den jüngsten Bericht des Generalsekretärs über die 
Durchführung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hil-
fe für Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen be-
troffen sind68, zusammen mit den einschlägigen Hintergrund-
materialien zu übermitteln; 

 9. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere inter-
nationale Organisationen, die Regionalorganisationen und die 
Mitgliedstaaten, gegebenenfalls gezielter und unmittelbarer auf 
die besonderen wirtschaftlichen Probleme von Drittstaaten ein-
zugehen, die von nach Kapitel VII der Charta verhängten Sank-
 
74 A/53/312. 
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tionen betroffen sind, und zu diesem Zweck die Verbesserung 
der Konsultationsverfahren zu prüfen, dahin gehend, dass fort-
laufend ein konstruktiver Dialog mit diesen Staaten geführt 
wird, insbesondere auch durch regelmäßige und häufige Zu-
sammenkünfte sowie gegebenenfalls durch spezielle Zusam-
menkünfte zwischen den betroffenen Drittstaaten und der Ge-
bergemeinschaft unter Beteiligung der Organe der Vereinten 
Nationen und anderer internationaler Organisationen; 

 10. ersucht den Sonderausschuss für die Charta und die 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, auf seiner Tagung 
2002 die Frage der Durchführung der Bestimmungen der Char-
ta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwendung 
von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, 
auch weiterhin vorrangig zu behandeln, indem er eine Sachde-
batte über alle diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs 
aufnimmt, insbesondere den Bericht von 1998 mit der Zusam-
menfassung der Beratungen und wichtigsten Feststellungen der 
Tagung der Ad-hoc-Sachverständigengruppe, die gemäß Zif-
fer 4 der Resolution 52/162 der Generalversammlung einberu-
fen wurde74, zusammen mit dem jüngsten Bericht des General-
sekretärs über diese Frage68, unter Berücksichtigung des anste-
henden Berichts der informellen Arbeitsgruppe des Sicherheits-
rats über allgemeine Fragen im Zusammenhang mit Sanktionen, 
der zu diesem Thema unterbreiteten Vorschläge, der auf der 
sechsundfünfzigsten Versammlungstagung im Sechsten Aus-
schuss erfolgten Aussprache zu dieser Frage und des Textes zur 
Frage der von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen 
in Anlage II der Versammlungsresolution 51/242 sowie der 
Durchführung der Bestimmungen der Versammlungsresolutio-
nen 50/51, 51/208, 52/162, 53/107, 54/107 55/157 und dieser 
Resolution; 

 11. beschließt, auf der siebenundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung im Sechsten Ausschuss oder in einer Ar-
beitsgruppe des Ausschusses zu prüfen, welche weiteren Fort-
schritte bei der Erarbeitung wirksamer Maßnahmen zur Durch-
führung der Bestimmungen der Charta bezüglich der Hilfe für 
Drittstaaten erzielt wurden, die von der Anwendung von Sank-
tionen nach Kapitel VII der Charta betroffen sind; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Tagesord-
nungspunkt "Bericht des Sonderausschusses für die Charta und 
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/88 

Verabschiedet auf der 85. Plenarsitzung am 12. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/593, Ziffer 11)75. 

 
75 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vertreter Kanadas vorgelegt. 

56/88. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen 
Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten 
Jahrestags der Vereinten Nationen76, 

 sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen77, 

 ferner unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats über Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus, 

 überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Generalversamm-
lung als universales Organ mit entsprechender Zuständigkeit 
sich mit Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus befasst, 

 zutiefst beunruhigt darüber, dass weltweit nach wie vor ter-
roristische Handlungen verübt werden, 

 erneut nachdrücklich die abscheulichen Terrorakte verurtei-
lend, die zu ungeheuren Verlusten an Menschenleben, Zerstö-
rungen und Sachschäden in New York, der Gaststadt der Ver-
einten Nationen, in Washington und in Pennsylvania geführt 
haben und auf die die Generalversammlung mit der Verab-
schiedung ihrer Resolution 56/1 vom 12. September 2001 und 
der Sicherheitsrat mit der Verabschiedung seiner Resolutionen 
1368 (2001) vom 12. September 2001, 1373 (2001) vom 
28. September 2001 und 1377 (2001) vom 12. November 2001 
reagiert haben, 

 unter Hinweis auf die Aussprache über den Punkt "Maß-
nahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus", die 
vom 1. bis 5. Oktober 2001 im Plenum der Generalversamm-
lung stattfand, 

 betonend, dass es notwendig ist, die internationale Zusam-
menarbeit zwischen Staaten und zwischen internationalen Or-
ganisationen und Organen, regionalen Organisationen und Ab-
machungen und den Vereinten Nationen weiter zu stärken, um 
den Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen, 
gleichviel wo und von wem er begangen wird, zu verhüten, zu 
bekämpfen und zu beseitigen, im Einklang mit den Grundsät-
zen der Charta, des Völkerrechts und der einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünfte, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Rolle der Vereinten Na-
tionen und der zuständigen Sonderorganisationen bei der Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus zu stärken, sowie 
der Vorschläge des Generalsekretärs im Hinblick auf die Stär-
kung der diesbezüglichen Rolle der Organisation, 

 
76 Siehe Resolution 50/6. 
77 Siehe Resolution 55/2. 
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